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Empfehlungen zu den Sicherheitsausbildungen: 
 
Grundsätzlich muss eine Kurs- oder Gruppenverantwortliche Person die Sicherheit der 
Teilnehmenden gewährleisten können. Sie kann sich nicht voll auf die Unterstützung 
einer Badaufsicht/Bademeister:in verlassen. 
 
Die geforderten Brevets richten sich nach den Empfehlungen der SLRG oder von 
swimsports und den Auflagen, die zwingend eingehalten werden müssen. Vorgaben zu 
den Brevets werden unter anderem erlassen durch: 

• Kantone/Gemeinden 
• Badbetreiber 
• Arbeitgeber 
• Verbände 

 
Die Auflagen und Empfehlungen stellen eine Mindestanforderung dar. Die 
Sicherheitsnachweise/Ausbildungen müssen aktuell/gültig sein.  
 
Gültigkeit der Sicherheitsausweise: 
BLS-AED-SRC Komplett 2 Jahre ab Kursdatum 
 

Basis Pool  unbeschränkt gültig (Achtung: das Brevet verfällt nicht,  
für Kursverantwortliche Personen empfehlen wir aber 
dringend eine WK-Pflicht von mind. alle 4 Jahre) 

 

Plus Pool/Pool-Safety 4 Jahre gültig 
 
Eine Übersicht über die Gültigkeit aller SLRG-Anerkennungen finden Sie hier:  
https://www.slrg.ch/sites/default/files/2022-09/Ausbildungsstatus_Kurse_SLRG.pdf   
 
 

Empfehlungen durch swimsports: 
 

Infrastruktur/Bad Sicherheitsausbildung Begründung 
Überwachtes Bad  
mit max. 1.6 m 
Wassertiefe 

Basis Pool* Rettungs-Grundkenntnisse 
werden bei einer 
kursverantwortlichen Person 
vorausgesetzt. 

Unüberwachtes Bad  
mit max. 1.6 m 
Wassertiefe 
(nur Gruppentrainings) 

Brevet Basis Pool* 
BLS-AED-SRC 
Komplett 

Im stehtiefen Wasser sollte eine 
Rettung/Notfallbewältigung 
unter Mithilfe anderer 
Teilnehmenden möglich sein. Da 
im Basis Pool die Kenntnisse des 
BLS-AED-Brevets nicht 
vorausgesetzt werden, muss 

https://www.slrg.ch/sites/default/files/2022-09/Ausbildungsstatus_Kurse_SLRG.pdf
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dieses Wissen zusätzlich 
angeeignet werden.  

Unüberwachtes Bad  
mit max. 1.6 m 
Wassertiefe bei einem 
Einzeltraining 

Brevet Plus Pool  
(BLS-AED wird 
vorausgesetzt) 

Eine Rettung/Notfallbewältigung 
muss ohne Mithilfe durchgeführt 
werden können (Technik wird nur 
im Plus Pool vermittelt) 

Bad mit mehr als 1.6 m 
Wassertiefe 
(überwacht + 
unüberwacht) 

Pool-Safety oder Plus 
Pool* 
(BLS-AED wird 
vorausgesetzt) 

Die kursverantwortliche Person 
muss eine Person auch im nicht 
stehtiefen Becken retten können.  

 

* die Kompetenzen zum Retten eines Opfers und der Organisation der 
Notfallbewältigung müssen nicht zwingend von der Kursleitung abgedeckt werden, 
sondern können auf andere Personen delegiert werden, welche aber zwingend vor Ort 
sein müssen. 

 
 
Die Empfehlungen der SLRG zu den geforderten Sicherheitsausbildungen finden Sie 
hier: Empfehlungen für Lehrpersonen | Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 
 

https://www.slrg.ch/de/praevention/empfehlungen/empfehlungen-fuer-lehrpersonen

